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Wahlzeit! IHK-Vollversammlungswahl 2022 –  
jetzt Stimme abgeben!

Quelle: pixabay.com

Wie steht es um die Absatzmärkte im 
Inland und im Ausland? Wo kommen die 
Fachkräfte her? Wie kann die Energiewen-
de wettbewerbsverträglich gestaltet wer-
den? Wo können künftig Gewerbeflächen 
geschaffen werden? Und: Wie können 
die Verkehrswege zukunftsfest gemacht 
werden? Zufriedenstellende Antworten 
auf diese und andere Fragen zu finden, 
ist entscheidend für unternehmerisches 
Handeln. Mit der IHK verfügen die Unter-
nehmen über eine starke Stimme. Sie hat 
das Gesamtinteresse der regional tätigen 
Gewerbetreibenden gegenüber Politik 

und Verwaltung wahrzunehmen, für die 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
einzutreten und die wirtschaftlichen In-
teressen einzelner Gewerbezweige oder 
Betriebe abwägend und ausgleichend zu 
berücksichtigen. Damit die Positionen der 
IHK ihre Wirkung erzielen, bedürfen sie 
der Legitimation. Eine entscheidende Rol-
le spielt hierfür das wichtigste IHK-Gre-
mium, die Vollversammlung. Ihre Mitglie-
der werden für einen Zeitraum von vier 
Jahren gewählt. In diesen Tagen werden 
die Wahlunterlagen zugestellt. Gewählt 
werden kann in der Zeit vom 7. März bis 

zum 1. April in Form der Briefwahl. Je 
mehr Stimmen abgegeben werden, desto 
stärker kann die IHK die Interessen der 
regionalen Wirtschaft wahrnehmen. Jede 
Stimme zählt! Die Stimmabgabe dauert 
nicht länger als zwei Minuten!
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Kandidatenauswahl wie nie zuvor
125 Unternehmerinnen und Unterneh-
mer kandidieren in diesem Jahr für die 
Vollversammlung – ein Rekordwert. IHK-
Präsident Felix G. Hensel: „Dass sich so 
viele Unternehmerpersönlichkeiten für 
dieses Amt zur Verfügung stellen, macht 
zum einen deutlich: Es werden viele 
drängende Herausforderungen gesehen. 
Zum anderen genießt die Arbeit der IHK 
offenkundig ein großes Vertrauen!“ 43 
Sitze zählt die Vollversammlung. Sie 
verteilen sich auf 18 Wahlgruppen in vier 

Wahlbezirken (Siegen, Olpe, Wittgenstein, 
Gesamtbezirk). Damit wird gewährleistet, 
dass die einzelnen Wirtschaftszweige 
entsprechend ihrer gesamtwirtschaftli-
chen Bedeutung für den IHK-Bezirk best-
möglich abgebildet werden. Die höchste 
Anzahl an Sitzen entfällt auf das Verar-
beitende Gewerbe (19 Sitze), gefolgt von 
den „Sonstigen Dienstleistungen“ (sieben 
Sitze), der Gruppe „Großhandel, Handels-
vermittlungen, Kfz-Handel“ (vier Sitze) 
und dem Einzelhandel (drei Sitze). Je zwei 

Sitze entfallen auf die Gruppen „Ver- und 
Entsorgung, Baugewerbe“, „Finanzins-
titute“ sowie „Geschäftsführungs- und 
Holdinggesellschaften“. Mit einem Sitz 
vertreten sind „Versicherungen, Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungen“, „IT- 
und Medienwissenschaften“, „Verkehr 
und Logistik“ sowie das Gastgewerbe.
 
Übersicht über alle Kandidaten und 
weitere Informationen: ihk-siegen.de/
wahl2022

Neue Vollversammlung startet im Sommer 
Am 26. Januar stellte der Wahlausschuss 
der IHK Siegen die Kandidatenlisten 
fest. Die Stimmauszählung durch den 
Wahlausschuss unter Vorsitz von Günter 
Schmidt (Rothaar-Immobilien GbR) ist 
für den 6. April vorgesehen. Dem Gre-
mium gehören zudem Peter Dornseifer 

(Friedhelm Dornseifer Grundstücks- und 
Beteiligungs GmbH & Co. KG), Mark 
Georg (Heinrich Georg GmbH Maschinen-
fabrik) und Arnold Vetter (Vetter Industrie 
GmbH) an. Stellvertretende Mitglieder 
sind Sebastian Quast (Otto Quast Fertig-
bau GmbH) und Markus Schneider (Ebner 

Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft). Am 21. Juni kommt die neue Voll-
versammlung zu ihrer konstituierenden 
Sitzung zusammen.

Aktionsbündnis A45
Die Sperrung der Sauerlandlinie bei  
Lüdenscheid hat gravierende Folgen für 
viele Betriebe. Politik und Verwaltung sind 
aufgefordert, alle Hebel in Bewegung zu 
setzen, um einen Neubau der Talbrücke 
Rahmede in Rekordzeit zu ermöglichen. 
Dazu gehört neben der Sprengung des 
alten Bauwerks die Aufgabe, die einzel-
nen Planungsschritte zu verschlanken, 
wo dies rechtlich möglich ist, und sie 
zu beschleunigen, indem möglichst viele 
Verwaltungsabläufe simultan organisiert 
werden. Es wird in den kommenden Mo-

naten darauf ankommen, das Thema in 
der öffentlichen Diskussion zu halten, 
um den erforderlichen Druck auf die Ent-
scheidungsinstanzen aufrechtzuerhalten. 
Mit einem Beitritt zum Aktionsbündnis 
A45 dokumentieren betroffene Unterneh-
men, dass sie hinter den Forderungen der 
IHK stehen, und sie werden über Aktivitä-
ten des Bündnisses informiert. 
Weitere Informationen und Online- 
Beitritt: aktionsbuendnis-a45.de.
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Digitales Wahlforum „Mobil aus der Krise“ am 16.03.
Im Vorfeld der NRW-Landtagswahl am 
15. Mai 2022 geht IHK NRW in vier the-
menbasierten Wahlforen mit den Parteien 
zu den Anforderungen an die NRW-Wirt-
schaftspolitik ins Gespräch: Wie wollen 
die Parteien zur Landtagswahl die Wirt-
schaftspolitik zukünftig gestalten und wo 
setzen sie ihre Schwerpunkte? Welche 

Lehren ziehen sie aus den Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie? Den Auftakt 
macht das Thema Mobilität. Die jüngsten 
Sperrungen an der A 45, aber auch an 
der A 65 / A 1 infolge der Flutkatastro-
phe, zeigen, wie wichtig leistungsfähige 
Verkehrswege für die Wirtschaft und 
die Logistikdrehscheibe NRW sind. Am 

Mittwoch, 16. März 2022, 17 bis 19 Uhr, 
wird über aktuelle Herausforderungen 
gesprochen. 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
ihk-nrw.de/wahlforen.

Bildnachweis

S. 1: pixabay.com

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die 

gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher  

Berufsbezeichnungen verzichtet. Wir weisen an dieser 

Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männli- 

chen als auch die weiblichen Berufsbezeichnungen für  

die entsprechenden Beiträge gemeint sind.
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Impulse für zeitgemäßes Azubi-Marketing und -Recruiting
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge im 
Recruiting und Marketing für die duale 
Ausbildung und das duale Studium? Was 
machen Ausbildungsbetriebe? Was wün-
schen sich Bewerber? Auch im für die 
duale Ausbildung besonders spannenden 
Jahr 2022 befragt der Solinger Ausbil-
dungsspezialist „u-form Testsysteme“ 
wieder Tausende von Schülern, Azubis 
und Ausbildungsverantwortlichen. Die 
Studie zeigt seit Jahren die unterschied-
lichen Perspektiven von Betrieben und 
Bewerbern und macht so Optimierungs-

möglichkeiten sichtbar: Ausbildungsver-
antwortliche und Betriebe erhalten wich-
tige Impulse dazu, wie sie ihr Angebot 
zielgruppengerechter gestalten und ver-
markten können. Die Ergebnisse sollen ab 
Mai schrittweise veröffentlicht werden. 

Ausbildungsverantwortliche können bis 
Ende März unter testsysteme.de/studie 
teilnehmen. Auszubildenden und Schü-
lern ist eine Teilnahme unter ausbildungs-
studie.de möglich. 
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Reform der Grundsteuer - Feststellungserklärungen
Noch in diesem Jahr müssen Grund-
stückseigentümer Erklärungen abgeben, 
wofür einige Daten zu ermitteln sind. 
Zwar gilt die Grundsteuerreform erst ab 
01.01.2025, allerdings müssen zuvor rund 
36 Mio. Grundstücke auf den 01.01.2022 
neu bewertet werden. Damit Finanzver-
waltung und Kommunen bis Ende 2024 
Zeit für die Berechnung haben, müs-
sen Unternehmen auch vom 01.07. bis 

31.10.2022 für alle Grundstücke, die in 
ihrem Eigentum stehen, eine sogenannte 
Feststellungserklärung für die Grundsteu-
erwerte abgeben. Die Aufforderung hierzu 
soll voraussichtlich Ende März öffentlich 
erfolgen. Entscheidend für die darin zu 
erfassenden Angaben ist der Stand zum 
Stichtag 01.01.2022. Die grundsätzlich 
elektronisch abzugebende Erklärung soll 
ab 01.07.2022 über die Steuer-Online-

Plattform ELSTER eingereicht werden 
können.
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